
KREISVERWALTUNG COCHEM-ZELL
Zeitraum der Veröffentlichung:
Von: 19.11.2025
Bis: 03.12.2025

Offentliche Zustellung
nach §§ 1 Abs. 1 Landesverwaltungszustellungsgesetz (LVwZG) i. V. m. 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG)

Name, Vorname: Koster, Christiane Maria

Letzte bekannte Anschrift: Hauptstraße 15
56858 Grenderich

Verwaltungsakt:

Schriftstück:

Bescheiddatum:

Bürgernummer:

Festsetzung der Mahngebühren

Mahnung über fällige Forderungen bis zum 15.11.2025

18.11.2025

5126

Das oben genannte Schriftstück der Kreisverwaltung Cochem-Zell kann nicht durch die Post zugestellt
werden, da der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder
Zustellungsbevollmächtigten — mangels Kenntnis — ebenfalls nicht möglich ist (§§ 1 Abs. 1 LVwZG i. V. m. 10
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 VwZG).

Somit wird nach §§ 1 Abs. 1 LVwZG i. V. m. 10 VwZG öffentlich zugestellt. Die oben genannte Mahnung gilt
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind
(§§ 1 Abs. 1 LVwZG i. V. m. 10 Abs. 2 VwZG).

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzt,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu
befürchten sind. Durch die Zustellung wird die Rechtsbehelfsfrist von einem Monat in Gang gesetzt. Nach
Ablauf der Rechtsbehelfsfrist wird der o. g. Bescheid bestandskräftig (vgl. §§ 1 Abs. 1 LVwZG i. V. m. 10
Abs. 2 S. 3 VwZG).

Das Schriftstück kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen bevollmächtigten
Vertreter bei folgender Stelle abgeholt oder eingesehen werden:

Cochem, 19.11.2025

Hausanschrift
Kreisverwaltung Cochem-Zell
Endertplatz 2, 56812 Cochem

Bankverbindung
Sparkasse Mittefinosel Eifel Mosel Hunsrück
IBAN: DE69 5875 1230 0000 0046 06
BIC: MALADE518KS

Kreisverwaltung Cochem-Zell
Fachbereich Z: Zentrale Dienste
Referat 03: Finanzen, Kreiskasse

Frau Schlaf
Raum 2.77

Kreisverwaltung Cochem-Zell
Im Auftr
n

/ Doris Sellaf
Stellv. kassenverw6fterin

2025-11-19 öffentliche Zustellung Muster

Allgemeine Offnungszeiten . Bürgerbüro
Mo. bis Mi.: 8:00-12:30 Uhr 7:30-16:00 Uhr
Do.: 8:00-12:30 u. 14:00-16:30 Uhr 7:30-17:00 Uhr

Fr.: 8:00-12:30 Uhr 7:30-13:00 Uhr
Termine und Vorsprachen bitte ausschließlich nach
Terminvereinbanmg. Gerne bieten wir lhnen die
Vereinbarung von besonderen Sprechzeiten an.

Unsere Datenschutzbestimmungen und Informationspflichten finden Sie im Internet unter www.cochem-zell.de, Rubrik Datenschutz. Auf Anfrage senden Wir sie geme zu.

Webseite: www.cochem-zell.de
E-Mail: kreisverwaltung@cochem-zell.de

Rechnungen: rechnungen-eingang@cochem-zell.de

BehördennummerfTelefonzentrale
115 oder für Mobil 02671-115
Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr
Faxnurnrner Zentrale: 02671 61-111


